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SATZUNG des Jugendforums Langen 

In einfacher Sprache 

 

§1 

Was macht das Jugendforum? Was darf das Jugendforum? 

 

1. Im Jugendforum sind Experten für Kinder-Politik und Jugend-Politik. 

Sie vertreten die Interessen von Kindern und Jugendlichen. 

 

2. Das Jugendforum berät die Politiker in Langen bei allen Fragen, die 

Kinder und Jugendliche angehen. Die Menschen im Jugendforum  

dürfen alle Sachen besprechen, die sie wollen. Und sie dürfen  

entscheiden wie sie wollen. 

 

3. Die Politiker von der Stadt Langen hören sich an, was das Jugend-

forum zu sagen hat. Entweder schreibt das Jugendforum was dazu. 

Oder sagt den Politikern seine Meinung in den Sitzungen. 

 

4. Das Jugendforum darf der Stadt eigene Vorschläge für wichtige  

Themen machen. 

 

§2 

Wer ist im Jugendforum? 

 

1. Im Jugendforum sind mindestens 15 und höchstens 45 junge Men-

schen. 

2. Für das Jugendforum muss man mindestens 10 Jahre alt sein und in 

Langen wohnen. Man darf im Jugendforum mitmachen, bis man 21 

wird. 
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3. 2 von den 45 Plätzen im Jugendforum sind nur für Grundschüler von 

10 Jahren. Die jüngeren Kinder können sich bei Themen beteiligen, die 

sie angehen. 

 

4. Die 45 Plätze im Jugendforum werden so verteilt: 

15 werden verlost 

15 werden von Schulen und Vereinen bestimmt 

15 werden frei an Interessierte verteilt 

 

5. So werden die Los-Plätze verteilt: 

a) Aus allen jungen Menschen in Langen werden 75 Mädchen und 75 

Jungen gelost. Sie werden zu einem Treffen eingeladen. Dort erfahren 

sie, wie das Jugendforum arbeitet. Dann können sie entscheiden, ob 

sie mitmachen wollen. 

b) Wenn mehr als 15 mitmachen wollen, werden die 15 Plätze  

ausgelost. Es wird darauf geachtet, dass ungefähr gleich viel Mädchen 

und Jungen dabei sind. 

 

6. So werden die Plätze für Schulen und Vereine verteilt: 

a) 6 Plätze sind für jeweils 2 Schüler aus den 3 weiterführenden  

Schulen bestimmt. 

b) Ein Platz ist für die Erich Kästner-Schule vorgesehen und einer für 

die Janusz-Korczak-Schule. 

c) 7 Plätze sind für junge Menschen aus Vereinen, Jugend-Gruppen 

und Jugend-Einrichtungen bestimmt. Werden mehr als 7  

angemeldet, werden die Plätze verlost. Auch die Plätze für die Warte-

liste werden verlost. 

 

7. So werden die Plätze für Interessierte verteilt: 

a) Alle jungen Menschen von 10 bis 21 Jahren können sich  

bewerben. Sie müssen nur einen Brief oder eine E-Mail mit ihrem Na-

men, ihrer Adresse und ihrem Geburtsdatum an das Jugendforum 
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schicken. 

b) Zwei von den Plätzen sind nur für 10-jährige. 

c) Wenn es mehr Bewerbungen als Plätze gibt, werden zuerst die zwei 

Plätze für die 10-jährigen ausgelost. Dann werden unter allen die  

restlichen 13 Plätze ausgelost. Danach wird dann die Reihenfolge der 

Nachrücker ausgelost. 

 

8. Die 45 Plätze im Jugendforum werden nacheinander verlost: Erst 

kommen die, die sich nach dem Info-Treffen angemeldet haben.  

Dann kommen die von den Schulen, Vereinen und Jugendgruppen. 

Dann kommen die, die sich selbst gemeldet haben. Da können auch 

die noch mal mitmachen, die vorher keinen Platz bekommen haben. 

 

9. Geht ein Mitglied raus aus dem Jugendforum, kommt die oder der 

nächste von der passenden Nachrücker-Liste rein. 

 

10. Ist keiner mehr auf der Liste übrig, kommt jemand von einer anderen 

Liste dran. 

 

11. Im Jugendforum sitzen auch zwei Beraterinnen oder Berater aus 

Egelsbach. Die beiden dürfen aber nicht mit abstimmen. 

 

12. Das Jugendforum wird alle zwei Jahre neu besetzt. 

 

 
§3 

Das passiert, wenn jemand aus dem Jugendforum rausgeht: 

 

1. Wenn man nicht mehr beim Jugendforum mitmachen möchte, sagt 

man es dem Vorstand per Post oder als E-Mail. Dann rückt jemand aus 

den Listen nach.   
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2. Wer umzieht und dann nicht mehr in Langen wohnt, scheidet aus dem 

Jugendforum aus. 

 

3. Wer die Arbeit im Jugendforum sehr stört, kann ausgeschlossen  

werden. Vorher darf das Mitglied dazu aber seine Meinung sagen. 

Dann wird abgestimmt. Zwei Drittel des Jugendforums müssen für den 

Ausschluss stimmen. Und der Grund für den Ausschluss muss gesagt 

werden. 

 

4. Wer in eine Partei oder eine Wähler-Gruppe eintritt, muss das Jugend-

forum verlassen. 

 

§4 

So ist das Jugendforum aufgebaut 

 

Es besteht aus 

 

 der Versammlung von Mitgliedern und Beisitzern (die aus Egelsbach) 

 dem Vorstand, der aus einer/einem Vorsitzenden, einem Stellvertreter 

und 2 Mitgliedern besteht. Im Vorstand können nur Mitglieder über 12 

Jahre sein. Der Vorstand wird vom Jugendforum gewählt. Die Wahl ist 

geheim (niemand darf sehen, wie man abstimmt). Mitglieder des Vor-

stands können von zwei Drittel des Jugendforums auch abgewählt 

werden. 

 Arbeitsgruppen, die sich mit einzelnen Themen beschäftigen. Die 

Themen dürfen von jedem Mitglied vorgeschlagen werden. Der Vor-

stand beschließt dann, ob eine Arbeitsgruppe dazu gemacht wird. In 

den Arbeitsgruppen dürfen auch junge Menschen mitmachen, die nicht 

im Jugendforum sind. Der Vorstand kann die Arbeitsgruppen auch 

wieder schließen. 

 

§5 
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Sitzungen, Beschlüsse, Geschäftsordnung 

 

1. Die Sitzungen des Jugendforums finden mindestens 4mal im Jahr 

statt. Sie werden vom Vorstand geleitet. 

 

2. Wo und wann die Sitzung ist und was besprochen werden soll, wird  

allen Bürgern mitgeteilt. 

 

3. Abstimmen dürfen nur die Mitglieder des Jugendforums. 

 

4. Das Jugendforum macht selbst die Regeln, wie es arbeiten will  

(außer es steht dazu schon was in der Satzung). 

 

§6 

Sitzungsgeld 

 

Für jede Sitzung bekommen die Mitglieder des Jugendforums 5 Euro. Das 

gilt für 12 Sitzungen im Jahr. 

 

§7 

Zusammenarbeit mit der Stadt 

 

1. Das Jugendforum vertritt die Interessen von jungen Menschen in Lan-

gen. Es darf in der Stadtverordnetenversammlung und in den Aus-

schüssen reden und Vorschläge machen. 

 

2. 45 Minuten vor jeder Sitzung beantwortet der Vorsitzende der Sitzung 

oder jemand aus der Stadtverwaltung Fragen zu den Themen, die be-

sprochen werden sollen. Das muss vorher rechtzeitig angemeldet wer-

den. 
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3. Jede Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung bestimmt einen 

Ansprechpartner für das Jugendforum. 

 

§8 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung ist ab dem Tag nach ihrer Bekanntmachung gültig. Gleichzei-

tig wird die Satzung des Jugendforums Langen vom 18.12.2018 ungültig. 

 

Langen, 12.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis:  

 Weil es leichter zu verstehen ist, wird im Text nur die männliche Form 

benutzt. Es sind damit natürlich immer Jungen und Mädchen gemeint. 

Beispiel: Mit dem Wort Schüler sind Mädchen und Jungen gemeint.  


